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1. Einleitung

Das Jahr 2010 wurde vom Europäischen Parlament zum „Europäi-
schen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ 
erklärt. Die Kammer für Arbeiter und Angestellte Tirol führte in diesem 
Zusammenhang eine Betriebsräte-Umfrage durch, um herauszu-
finden, welchen Stellenwert diese Thematik in der täglichen Arbeit 
der Betriebsräte zu Zeiten der Wirtschaftskrise einnimmt.

„Das Europäische Jahr schärft das öffentliche Bewusstsein für 
die Lage der von Armut betroffenen Menschen, insbesondere 
von Gruppen oder Personen in schwieriger Lage, und trägt zur 
Förderung des effektiven Zugangs dieser Menschen zu sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Rechten sowie zu ausreichenden 
Ressourcen und hochwertigen Dienstleistungen bei.“1

Nach der Erhebung von EU-SILC 20082  liegt die Armutsgefähr-
dungsquote in Österreich bei 12%, wobei das Existenzminimum 
€ 901,003 monatlich beträgt. Die Zunahme atypischer Arbeitsver-
hältnisse, die Abnahme an Vollzeitbeschäftigungen, Änderungs-
kündigungen sowie die Tatsache, dass Mitarbeiter trotz Vollzeitbe-
schäftigung von Armut bedroht sind, stellen Auslöser für Armut dar. 
43% der Betriebsräte gaben an, von Mitarbeitern aufgrund einer 
sozialen Notlage angesprochen zu werden, wobei „Krankheit in 
der Familie“ und „Scheidung“ die häufigsten Ursachen für soziale 
Notlagen darstellen, mit welchen sich Mitarbeiter an sie wenden.

Aufgabe der Betriebsräte ist es, sich als Stimme der Arbeitnehmer 
für deren Interessen einzusetzen. Daher stellt sich die Frage, ob 
sich Betriebsräte in Zeiten der Krise am Arbeitsmarkt auch mit deren 
sozialen Auswirkungen auf die Arbeitnehmer befassen. Welche Kri-
terien führen nach Meinung der Betriebsräte beispielsweise neben 
der Wirtschaftskrise zu Armut? Inwieweit wenden sich Arbeitnehmer 
mit ihren sozialen Bedürfnissen an den Betriebsrat und wie offen 
wird mit dem Thema Armut im Unternehmen umgegangen? Es gilt 
herauszufinden, wo Handlungsbedarf besteht, um Mitarbeitern in 
einer sozialen Notlage weiterhelfen zu können, um auch nachhaltig 
schnelle Hilfestellung zu geben.

Ziel der Studie ist es, auf der Grundlage gewonnener Informationen 
Lösungen dafür zu finden, wie gemeinsam als Interessensver-
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tretung der Arbeitnehmer gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
vorgegangen werden kann.

2. Befragungsmethode

2206 Betriebsräte (Vorsitzende/r, Vors. Stellvertreter/in, Mitglied des 
Betriebsrates) aus Tirol erhielten Mitte November einen Fragebo-
gen per Post, der sich aus 19 Fragen zusammensetzte. Insgesamt 
wurden 407 Fragebögen beantwortet, bis 17. Dezember an die Ar-
beiterkammer retourniert und in die Auswertungen miteinbezogen. 
Das entspricht einer Rücklaufquote von 18%. 76% der befragten 
Betriebsräte waren männlich und 24% weiblich. Weiters konnten 
die Meinungen von 100 Arbeiterbetriebsräten, 170 Angestelltenbe-
triebsräten und 126 gemeinsamen Betriebsräten erfasst werden. 
Die Rücklaufquote entspricht hinsichtlich des Geschlechts exakt 
und hinsichtlich weiterer Faktoren wie Betriebsgröße oder Wirt-
schaftssektoren weitgehend der Grundgesamtheit (75% Männer 
und 25% Frauen).

Weiters verteilen sich die Angaben zum Betrieb (Betriebsgröße, 
Wirtschaftssektoren) und den befragten Personen (Funktion, Tä-
tigkeitsdauer) wie folgt:

Tabelle 1:4 Antworten nach Betriebsgröße

Tabelle 2: Antworten nach Wirtschaftssektoren

postalische 
Fragebogener-
hebung
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Tabelle 3: Antworten nach Funktion des Betriebsrates

Tabelle 4: Tätigkeitsdauer der Betriebsräte

3. Ergebnisse der Befragung

3.1. Wie wird Armut von Betriebsräten wahrgenommen?
Da die Befragung eine Vielzahl an Resultaten lieferte, kann hier nur 
auf die wichtigsten Ergebnisse eingegangen werden.

Nahezu die Hälfte (40%) der befragten Betriebsräte gab an, von 
Mitarbeitern bezüglich einer sozialen Notlage kontaktiert zu wer-
den. Dieses Ergebnis zeigt, dass eine Wahrnehmung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung der Mitarbeiter im eigenen Betrieb durch 
Betriebsräte zu einem beachtlichen Teil gegeben ist.

Tabelle 5: Haben sich im letzten halben Jahr Mitarbeiter wegen 
einer sozialen Notlage an den Betriebsrat gewandt?

Weiters zeigt die Verteilung der Mitarbeiter über die Betriebsgrößen, 
dass die Anzahl der Kontaktaufnahmen seitens der Arbeitnehmer 
mit der Größe des Betriebes ansteigt. 57% der Betriebsräte aus 
Großbetrieben gaben an, von Mitarbeitern im letzten halben Jahr 
kontaktiert worden zu sein. In mittleren Betrieben waren es 32% 
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und in kleinen Betrieben haben sich laut Aussagen der Betriebsräte 
im letzten halben Jahr 17% der Arbeitnehmer an einen Betriebsrat 
gewandt.

Tabelle 6: Wie verteilen sich die Mitarbeiter, welche sich wegen einer 
sozialen Notlage an den BR wandten, über die Betriebsgrößen?

Ferner lieferte die Betrachtung der Wirtschaftssektoren bezüglich der 
Unterstützungsanfragen von Mitarbeitern folgende Informationen: 
Betriebsräte aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich sowie aus 
staats- und landesnahe Infrastrukturunternehmen gaben jeweils 
zu 55% an, von Mitarbeitern aufgrund einer sozialen Notlage kon-
taktiert worden zu sein. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in 
diesen Wirtschaftssektoren für Mitarbeiter eine geringere Hemm-
schwelle besteht, soziale Notlagen zu äußern. Erkundigungen zu 
Subventionsmöglichkeiten angesichts einer sozialen Notlage bei 
Betriebsräten aus dem Industrie- (50%) und Gewerbesektor (40%) 
liegen im Mittelfeld, während Handel/Dienstleistungen mit nur 30% 
das Schlusslicht bilden.

Tabelle 7:  Aus welchen Wirtschaftssektoren wenden sich Mitarbeiter 
an den Betriebsrat?

häufigste Un-
terstützungsan-
fragen aus dem 
Sozial-/Gesund-
heitsbereich so-
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3.1.1. Einfluss der Funktion und Tätigkeitsdauer von Be-  
 triebsräten auf die Kontaktaufnahme durch die Arbeit-  
 nehmer
Es stellte sich die Frage, ob Mitarbeiter vermehrt Vorsitzende, 
Vors. Stellvertreter oder Mitglieder des Betriebsrates wegen einer 
sozialen Notlage kontaktieren? Fast die Hälfte (47%) der befragten 
Personen, die von Mitarbeitern angesprochen wurde, sind Mitglieder 
des Betriebsrates. Kontakt zu den Vorsitzenden wird mit 35% am 
wenigsten aufgenommen, während die Vorsitzenden-Stellvertreter 
mit 40% überproportional häufig angesprochen werden. Die Mit-
arbeiter wenden sich an alle Betriebsräte, unabhängig von deren 
Funktion, und sprechen nicht primär Vorsitzende an. Die Konstruktion 
des Betriebsrates als Kollegialorgan funktioniert daher auch in der 
Praxis, zumindest in diesem Bereich.

Tabelle 8: Funktion der Betriebsräte, welche wegen einer sozialen 
Notlage von den Mitarbeitern kontaktiert wurden

Die Tätigkeitsdauer eines Betriebsrates beträgt im Normalfall vier 
Jahre5 und es besteht danach die Möglichkeit, erneut gewählt zu 
werden. Uns interessierte die Frage, ob sich Mitarbeiter eines Be-
triebes bevorzugt an Betriebsräte wenden, die bereits mehrfach 
gewählt wurden und sich bereits über viele Jahre um die Anliegen 
der Arbeitnehmer kümmern, oder ob die Dauer keine Rolle bei der 
Kontaktaufnahme spielt.

Die Gründe für eine Wiederwahl zum Betriebsrat sind zahlreich und 
ein positiver Aspekt könnte auf das mit den Jahren ansteigende 
Vertrauen zum Betriebsrat zurückzuführen sein, was eine häufigere 
Kontaktaufnahme erklären würde. Das Ergebnis bestätigt dies, da 
mit den Tätigkeitsjahren der Betriebsräte die Kontaktaufnahme 
seitens der Arbeitnehmer steigt, nach mehr als 12 Jahren Betriebs-
ratstätigkeit allerdings wieder leicht abnimmt.

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – Nadja Krug

Betriebsräte wer-
den unabhängig 
von ihrer Funkti-

on kontaktiert

Kontaktaufnah-
me steigt mit den 
Tätigkeitsjahren 

an und nimmt 
dann wieder 

leicht ab



WISO 33. Jg. (2010), Nr. 3  119

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – Nadja Krug

Tabelle 9: Tätigkeitsdauer der Betriebsräte, welche wegen einer 
sozialen Notlage von den Mitarbeitern kontaktiert wurden

3.1.2. Art der sozialen Notlage
Interessant ist nun die Frage, in welchen sozialen Notlagen sich 
Mitarbeiter an den Betriebsrat wenden. Die Ergebnisse zeigen, 
dass „Krankheit in der Familie“ mit 38% der häufigste Grund für 
eine Unterstützungsanfrage seitens der Mitarbeiter darstellt. „Schei-
dung“ wurde am zweithäufigsten mit 36% von den Betriebsräten 
angeführt. Krankheit oder Scheidung bedeuten, abgesehen von den 
psychischen Belastungen, einen enormen Umbruch im Familienall-
tag. Trotz der guten Gesundheitsversorgung in Österreich können 
u. a. die Pflegebedürftigkeit von Familienmitgliedern oder alterna-
tivmedizinische Behandlungsmethoden einen hohen finanziellen 
Aufwand bedeuten. Weiters gaben die Betriebsräte „Schulden auf 
Grund von Anschaffungen“ (31%), „zu hohe Wohnkosten“ (29,5%) 
sowie „Schulden aus Telefon und Internet“ (9%) als Anlässe für die 
Kontaktaufnahme seitens der Arbeitnehmer an. Zusätzlich konnten 
die Betriebsräte bei dieser Frage eigene Erkenntnisse angeben, um 
eine umfangreiche Erfassung der Ursachen für soziale Notlagen 
zu ermöglichen. Auslöser für finanzielle Zwangslagen stellen u. a. 
Naturkatastrophen, Schadensfälle, Todesfälle oder Lebenserhal-
tungskosten dar. Aufgrund der Vielfalt bei der offenen Beantwortung 
können nicht alle einzelnen Daten angeführt werden.

3.2. Auslöser für Armut und soziale Ausgrenzung
3.2.1. Trotz Vollzeitbeschäftigung von Armut bedroht
38% der Betriebsräte halten es für möglich, dass Beschäftigte ihres 
Betriebes trotz Vollzeitbeschäftigung von Armut bedroht sind, weil 
sie zu wenig verdienen. Davon kreuzten 25,5% an, dass „bis zu 
5%“ der Arbeitnehmer eines Betriebes trotz Vollzeitarbeit mit ihrem 
Lohn nicht über die Runden kommen. Sogar 12,5% der Betriebsräte 
nannten „bis zu 15%“ der Beschäftigten als armutsgefährdet bei 
einem vollzeitigen Beschäftigungsverhältnis. Nur knapp die Hälfte 
(47%) der befragten Betriebsräte schließen die Möglichkeit aus, dass 
Mitarbeiter bei vollzeitiger Beschäftigung von Armut bedroht sind.

häufigste so-
ziale Notlage: 
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der Familie“ und 
„Scheidung“
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Tabelle 10: Halten Sie es für möglich, dass Beschäftigte Ihres 
Betriebes trotz Vollzeitbeschäftigung von Armut bedroht sind, weil 
sie zu wenig verdienen?

Ferner wollten wir herausfinden, ob in kleinen, mittleren und gro-
ßen Betrieben Unterschiede in den Meinungen der Betriebsräte 
zur Armutsgefährdung trotz Vollzeitbeschäftigung der Mitarbeiter 
bestehen. 39,5% der Betriebsräte von mittleren Unternehmen und 
42% von Großbetrieben können sich vorstellen, dass Armutsgefähr-
dung besteht, was auf einen sehr geringen Unterschied hinweist. In 
kleinen Betrieben ist es dagegen für nahezu 60% der Betriebsräte 
unvorstellbar, dass Mitarbeiter trotz vollzeitiger Beschäftigung von 
Armut bedroht sind.

3.2.2. Änderungskündigungen als Auslöser für Armut und 
 soziale Ausgrenzung
Änderungskündigungen im Unternehmen haben im letzten halben 
Jahr für fast ein Viertel (22%) der befragten Betriebsräte zu einer 
Verschlechterung der Arbeitssituation für Mitarbeiter geführt, was ein 
dramatisches Ergebnis darstellt und die Gefahr von Armut erhöht.

Tabelle 11:  Gab es in Ihrem Unternehmen im letzten halben Jahr 
Änderungskündigungen, die zu einer Verschlechterung für den/die 
Arbeitnehmer geführt haben?

Laut den Angaben der Betriebsräte bewirken in großen Betrieben 
Änderungskündigungen, die zu einer Verschlechterung für die Mit-
arbeiter führen, stärker (mit 26%) Armut und soziale Ausgrenzung, 
als es in kleinen (16%) oder mittleren (20%) Unternehmen der Fall 
ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass in Großbetrieben Änderungs-
kündigungen in größerem Ausmaß vorgenommen werden können 
und dadurch eine Vielzahl an Mitarbeitern davon betroffen ist.
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Tabelle 12: Betriebsgrößen und Änderungskündigungen, die zu 
einer Verschlechterung für den/die Arbeitnehmer geführt haben

3.2.3. Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse 
Weiters können atypische Arbeitsverhältnisse6, die vom Normalar-
beitsverhältnis abweichen, wie z. B. „Freie Dienstnehmer“, „neue 
Selbständige“ oder „geringfügig Beschäftigte“, aufgrund der Arbeits-
zeit- und Einkommensschwankungen sowie der problematischen 
sozialen- und arbeitsrechtlichen Absicherung (Krankheit, Pension, 
Arbeitslosigkeit) eine Bedrohung für Armut darstellen. 

Aus der Befragung geht eine leichte Zunahme von 3% bei den 
„freien Dienstnehmern“ im Jahr 2009 hervor. Die wirtschafts- und 
sozialstatistischen Informationen der Kammer für Arbeiter und An-
gestellte Tirol7 weisen vom Jahr 2000 bis 2009 auf einen Anstieg 
von 13,5% an „freien Dienstnehmern“ in Tirol hin, wobei der Anteil 
an der Zahl der Gesamtbeschäftigten gleich bleibt.

Auch der Anteil an „geringfügig Beschäftigten“ ist laut Angaben der 
Betriebsräte um 3% gestiegen. Vergleicht man die Zahl der „Ge-
ringfügig Beschäftigten“ vom Jahr 2000 und 2009, ergibt sich eine 
Steigerung von 35%, wobei der Anteil geringfügiger Beschäftigungen 
an der Zahl der Gesamtbeschäftigten von 7% im Jahr 2000 auf 8% 
im Jahr 2009 gestiegen ist.8 

In Bezug auf die Veränderung der „befristeten Arbeitsverträge“ 
bezogen auf die Zahl der Gesamtbeschäftigten, ging aus der Be-
fragung eine leichte Zunahme von 3% hervor, während bei den 
„neuen Selbständigen“ Zu- und Abnahme in gleichem Ausmaß 
gegeben sind. Seit dem Jahr 2000 steigt die Zahl der befristeten 
Arbeitsverträge in Tirol zwar insgesamt an, 2001 bis 2003 und 
2007 ist sie allerdings auch gesunken.9 Teilzeitbeschäftigte, die 
ebenfalls zu den atypischen Beschäftigungen zählen, wurden in 
der Untersuchung nicht berücksichtigt.
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„Neben der verfestigten Massenarbeitslosigkeit stellt die Zunahme 
von wenig geschützten Arbeitsverhältnissen eines der folgen-
schwersten sozialen Probleme dar, die der neoliberale Umbruch 
auf dem österreichischen Arbeitsmarkt verursacht hat.“10 

Tabelle 13: Hat sich im heurigen Jahr der Anteil an Beschäftigungs-
verhältnissen in Ihrem Unternehmen verändert?

Dagegen nimmt laut Angaben der Betriebsräte unterm Strich die 
Anzahl der „normalen Arbeiter/Angestellte nach Gesetz und Kollek-
tivvertrag“ ab. Nur 35% sagen, diese „Normalarbeitsverhältnisse“ 
seien gleich geblieben, bei 20% haben sie zu- und bei 36,5% haben 
sie abgenommen. Der Anteil an unbefristeten Vollzeitbeschäftigten 
ist in Tirol seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2009 auf 14% gestiegen, 
wobei im Jahr 2009 erstmals ein Rückgang (-0,6%) zu verzeichnen 
war. 11 

Tabelle 14: Veränderung einzelner Beschäftigungsverhältnisse im 
Unternehmen

3.2.4. Pensionshöhe und Wirtschaftssektoren
Wir beschäftigten uns außerdem mit der Frage, wie die Pensionshöhe 
in den jeweiligen Wirtschaftssektoren verteilt ist, um herauszufinden, 
ob nach der Berufstätigkeit soziale Bedürftigkeit besteht. Ganze 15% 
der Betriebsräte aus dem Sozial-/Gesundheitsbereich betonten, dass 
ihre Arbeitnehmer monatlich weniger als € 901,012 Pension erhalten 
und somit unter dem Existenzminimum liegen. Arbeitnehmer aus 
der Industrie, dem Handel/Dienstleistungen müssen laut 5% der 
Betriebsräte mit weniger als € 901,00 auskommen, während dies 
im Gewerbebereich 7% der Betriebsräte nannten. Nur 4% der Be-

niedrige Pensi-
onen im Sozial-/
Gesundheitsbe-

reich
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triebsräte aus staats-/landesnahen Infrastrukturunternehmen gaben 
an, dass Arbeitnehmer ihres Betriebes eine Pension erhalten, die 
unter dem Existenzminimum liegt. 

Warum gerade im Sozial-/Gesundheitsbereich die Pensionen ge-
ringer ausfallen, könnte an der hohen Frauenquote und den damit 
gesteigerten Teilzeitbeschäftigungen in diesem Wirtschaftssektor 
liegen. So arbeiten 30% der erwerbstätigen Frauen im Gesundheits-, 
Veterinär- und Sozialwesen in Teilzeit, während nur knapp 5% der 
Männer einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen.13 Zusätzlich macht 
sich die Stellung der Frauen am Arbeitsmarkt durch strukturelle 
Diskriminierung u. a. in Form von niedrigeren Löhnen bemerkbar.14  

Tabelle 15: Wie verteilt sich die Pensionshöhe über die Wirtschafts-
sektoren?

3.3. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Die Betriebsräte wurden außerdem gebeten, aufgrund ihrer Er-
fahrungen anzugeben, wodurch Armut und soziale Ausgrenzung 
am besten bekämpft werden kann. Da die Betriebsräte mit den 
Anliegen der Arbeitnehmer vertraut sind, stellen ihre Erkenntnisse 
einen bedeutsamen Beitrag für die nachhaltige Bekämpfung sozialer 
Ausgrenzung und Armut dar. 216 Personen beantworteten diese 
Frage und gaben mit 28% „leistungsgerechte Entlohnung“ als Gegen-
maßnahme für Armut an. Durch „Sicherung des Arbeitsplatzes und 
Vollzeitbeschäftigung“ (14%), „Sicherung des Mindesteinkommens“ 
(13%) und „leistbare Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten“ (10%) 
kann nach Angaben der Betriebsräte Armut und sozialer Ausgren-
zung entgegengewirkt werden. Wegen der Vielfalt an Antworten zu 
dieser offenen Frage konnten im Bericht nicht alle einzelnen Daten 
berücksichtigt werden.
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3.3.1. Instrumente der Betriebsräte
71% der Befragten verfügen über Instrumente, wie z. B. Mittel aus 
den Betriebratsfonds, den Sozialfonds des Betriebes, der Vermittlung 
zu Unterstützungsfonds der Arbeiterkammer oder der Vermittlung 
zu Unterstützungsfonds der Gewerkschaft, um den Mitarbeitern in 
einer sozialen Notlage finanziell zu helfen.

Tabelle 16: Verfügt der Betriebsrat über Instrumente, um Kollegen 
in einer sozialen Notlage finanziell zu helfen?

Weiters interessierte uns die Frage, ob langjährige Betriebsräte auf-
grund ihrer Erfahrungen in dieser Tätigkeit vermehrt auf Instrumente 
zurückgreifen, um den Arbeitnehmern eine Hilfestellung zu geben. 
Es zeigte sich, dass die befragten Betriebsräte unabhängig von der 
Tätigkeitsdauer nahezu in gleichem Maße (70%) auf Instrumente 
zurückgreifen. Lediglich jene Betriebsräte, die zwischen‚ 9 und 12 
Jahren‘ als Betriebsrat tätig sind, greifen zu 90% auf Instrumente 
zurück. Ab einer Tätigkeitsdauer von‚ mehr als 12 Jahren‘ nimmt 
der Einsatz der Instrumente wieder auf 70% ab.

Tabelle 17: Tätigkeitsdauer der Betriebsräte und der Einsatz von 
Instrumenten, um in einer sozialen Notlage zu helfen

3.3.2. Kontakt zu Sozialämtern oder Sozialeinrichtungen: 
 Gering
Interessanterweise nehmen Betriebsräte kaum Kontakt zu Sozial-
ämtern (12%) oder sonstigen Sozialeinrichtungen (3%) wie z. B. 
Caritas, Dowas (Durchgangsort für Wohnungs- und Arbeitssuch-
ende) oder der Volkshilfe auf, um eine zusätzliche soziale Stütze 
für Kollegen sicherzustellen. Aus der Befragung stach keine So-
zialeinrichtung als Ansprechpartner für soziale Anliegen hervor.

Instrumente sind 
zu 71% gegeben
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Einfluss auf den 
Einsatz von Inst-

rumenten
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4. Resümee

Hungersnot und mangelnde Trinkwasserversorgung werden schnell 
mit armen Ländern in Verbindung gebracht und man vergisst dabei, 
dass leider auch in einem reichen Land wie Österreich berufstätige 
Menschen mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kommen und 
ein Leben an der Armutsschwelle führen.

Auf Seiten der Betriebsräte scheint die Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung durch eine Ursachenbekämpfung un-
umgänglich zu sein, was mit der Aufmerksamkeitsfokussierung auf 
die Veränderung prekärer Arbeitsverhältnisse sowie Änderungs-
kündigungen und der Armutsgefährdung bei Vollzeitbeschäftigung 
einhergeht. Die Tatsache, dass Mitarbeiter trotz vollzeitiger Be-
schäftigung von Armut bedroht sind, ist eine untragbare Situation, 
die durch leistungsgerechte Entlohnung verbessert werden kann. 
Dafür ist im Zuge der Lohnpolitik die Mobilisierung der Akteure 
ausschlaggebend, die zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung beitragen können.15

Neben den Unterstützungsfonds, die von den Betriebsräten als 
finanzielle Hilfestellung bei sozialen Notlagen der Arbeitnehmer 
eingesetzt werden, kann auch das Ansuchen von Beihilfen und 
Förderungen (z. B. Wohnbeihilfe, Rezeptgebührenbefreiung, 
Rundfunkgebührenbefreiung, Aus- und Weiterbildungsförderung) 
bei diversen Anlaufstellen (z. B. Land, AK, Gemeinde, Caritas) 
hilfreich sein. Die Schaffung eines stärkeren Bewusstseins und 
Überblicks über Fördermöglichkeiten auf Seiten der Betriebsräte 
und der anschließenden Weitergabe an die Arbeitnehmer kann 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung beitragen.

„Nur durch die Hilfe von Sozialleistungen werden viele über der 
Armutsschwelle gehalten – denn sonst würde jeder Dritte in den 
EU-Staaten in Armut leben.“16

Ferner kann die Hilfeleistung durch Kontakte zu sozialen Instituti-
onen forciert und gefestigt werden und auch die Bekanntmachung 
der Unterstützungsfonds bei den Betriebsräten zu einem besseren 
Einsatz der Instrumente beitragen.
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Aufgrund der problematischen sozial- und arbeitsrechtlichen 
Absicherung ist der Trend zu atypischen Arbeitsverhältnissen um-
zukehren. Dabei ist den einzelnen Arbeitnehmern zu vermitteln, 
dass gewerkschaftliche Kraft und ein hoher Organisierungsgrad 
zusammenhängen, dass sie daher auch selbst einen Beitrag zu 
einer besseren sozialen Absicherung leisten können.

„Die Begriffe Prekarität bzw. Prekarisierung prangern die Tatsache 
an, dass durch Atypisierung und Flexibilisierung zwar eine neue 
Arbeitswelt entstanden ist, jedoch bisher kein dazupassender Modus 
der sozialen Integration durch Erwerbsarbeit.“17 

Diese Untersuchung erfasst die Situation in Betrieben mit Betriebs-
rat. Es ist eine gut abgesicherte Annahme, dass die Situation für 
Arbeitnehmer in Betrieben mit Betriebsrat in der Regel besser 
ist als in Betrieben ohne Betriebsrat. Tatsache ist, dass in vielen 
Betrieben, in denen nach dem Arbeitsverfassungsgesetz ein Be-
triebsrat18 gewählt werden soll, noch keine Betriebsräte bestehen. 
Daher ist auch bei der Verbreitung der Betriebsratskörperschaften 
in den Unternehmen anzusetzen und sind Arbeitnehmer für die 
Bildung weiterer Betriebsräte zu gewinnen.19 

Schließlich ist die Existenz von Betriebsräten nicht nur für Arbeit-
nehmer ein Gewinn, sondern wirkt sich positiv auf die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des gesamten Unternehmens aus, was sich 
durch gesteigerte Produktivität, Flexibilität und Innovation mittels 
Studien belegen lässt.20 

Von Seiten der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol werden 
gemeinsam mit dem ÖGB Schulungen für Betriebsräte im Bereich 
der Beratung und Hilfestellungen in sozialen Notlagen vorbereitet, 
um neben der gewerkschaftspolitischen Bewusstseinsbildung auch 
konkrete Hilfsinstrumente zur Hand zu haben. Informationen und 
Kontakte sind vor allem auch zu anderen kompetenten Ansprech-
personen im Sozialbereich herzustellen.

Anmerkungen
1. Europäische Kommission (2010) S.5
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3. Vgl. Kraft (2008)
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4. Es wurden die Angaben der Betriebsräte berücksichtigt, die auf die jeweilige 
Frage geantwortet haben, was auch in Folge so gehandhabt wird.

5. Vgl. § 61 ArbVG
6. Vgl. Fink (2001) S. 2
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11. Vgl. Zimmermann (2010) S. 25
12. Vgl. Kraft (2008)
13.  Vgl. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/volkszaehlun-

gen_registerzaehlungen/erwerbspersonen/index.html
14. Vgl. Eder in Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW (2009), 4, 165
15. Vgl. http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/events_de.htm
16. Vgl. http://www.caritas-linz.at/aktuell/news/news/artikel/2052/341/
17. Eder in Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW (2009), 4, 164
18. Vgl. § 40 ArbVG
19. Vgl. Humer (2009) S. 23
20. Vgl http://www.boeckler.de/32014_67449.html

Literatur
- Braun, J.; Specht, M. & Gerhartinger P., Ergebnisse der ISW-Betriebsrätebe-

fragung 2009, in: Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW, Heft 
4/2009, S. 123 ff.

- Braun, J. & Specht, M., Ergebnisse aus der ISW-Betriebsrätebefragung 2008, 
in: Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW, Heft 2/2009, S.103 ff.

- Cerny, J., Arbeitsverfassungsrecht. Gesetze und Kommentare, Wien 2010, 
ÖGB.

- Eder, A., Wissenschaftspreis – Prekäre Beschäftigung in Österreich – Ausmaß 
und Auswirkungen auf die Formen politischer Interessenvertretung, in: Wirt-
schafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW, Heft 4/2009, S. 164 ff.

- Europäische Kommission, Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung. Strategisches Rahmenpapier, Brüssel 2010. online unter: 
http://www.nationale-armutskonferenz.de/index.php?id=4 (Stand: 04.02.2010)

- Fink, M.; Riesenfelder, A. & Emmerich, T., Endbericht Atypische Arbeitsver-
hältnisse – Geringfügige Beschäftigung und Freie DienstnehmerInnen, Wien 
2001. online unter: http://www.bmask.gv.at/cms/site/search.html?locator=CH
0002&query=atypisch&suche=bereich (Stand: 20.01.2010)

- Humer, G., Betriebsräte? – Nein, danke!, in: Handel im Wandel. Die Lage der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Tirol, 2009, S. 23 ff.

- Jirjahn, U., Ökonomische Wirkungen der Mitbestimmung in Deutschland. Gut-
achten für die Hans-Böckler-Stiftung, 2005. online unter: http://www.boeckler.
de/32014_67449.html (Stand: 10.02.2010)

- Kallab, T.; Ullmann, E. & Hruska-Frank, S., Arbeitsverfassungsgesetz in Frage 
und Antwort, Wien 2009, ÖGB.

- Kraft, R., Lohnpfändungstabellen für 2009. Tabellen zur Berechnung der un-
pfändbaren Freibeträge, Wien 2008, LexisNexis.

- Lindmayr, M., Handbuch der Arbeitsverfassung, Wien 2009, LexisNexis.
- Sabara, B., Betriebsrat und Arbeitgeber – Die häufigsten Fragen und Antworten, 

Wien 2007, LexisNexis.
- Zimmermann, H., Wirtschafts- und sozialstatistisches Jahrbuch der Kammer 

für Arbeiter und Angestellte für Tirol, Innsbruck 2008, S.103.
- Zimmermann, H., Wirtschafts- und sozialstatistische Informationen der Kammer 

für Arbeiter und Angestellte Tirol, Nr. 1 Februar 2010, S. 25.

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – Nadja Krug



WISO 33. Jg. (2010), Nr. 3 128

Internetquellen
- http://www.focus.de/karriere/perspektiven/praktikum/praktikum/warum-prakti-

kum_aid_27804.html (Stand: 20.01.2010)
- http://www.praktikum-ratgeber.de/praktikum-warum.php (Stand: 20.01.2010)
- http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_einglie-

derung/index.html (Stand: 04.02.2010)
- http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/volkszaehlungen_re-

gisterzaehlungen/erwerbspersonen/index.html (Stand: 01.03.2010)
- http://www.caritas-linz.at/aktuell/news/news/artikel/2052/341/ (Stand: 

02.03.2010)
- http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/events_de.htm (Stand: 02.03.2010)

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – Nadja Krug



INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

WI RTSCHAFTS-U N D SOZ IALPOL IT ISCH E Z E ITSCH R I FT

BESTELLSCHEIN*

BESTELLADRESSE:

ISW
Volksgartenstraße 40, A-4020 Linz
Tel. ++43/732/66 92 73
Fax ++43/732/66 92 73-28 89
E-Mail: wiso@akooe.at
Internet: www.isw-linz.at

Bitte senden Sie mir kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen

1 Probeexemplar der Zeitschrift WISO
1 ISW Publikationsverzeichnis

Ich bestelle __________ Exemplare des WISO-Jahresabonnements (Normalpreis) 

Ich bestelle __________ Exemplare des WISO-Jahresabonnements für StudentInnen mit Inskriptionsnachweis

* Schneller und einfacher bestellen Sie über das Internet: www.isw-linz.at

Name

Institution/Firma

Straße

Plz/Ort

E-Mail

Die Zeitschrift WISO wird vom Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW)
herausgegeben. Sie dient der Veröffentlichung neuer sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher
Erkenntnisse sowie der Behandlung wichtiger gesellschaftspolitischer Fragen aus
Arbeitnehmersicht.

Lohnpolitik, soziale Sicherheit, Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit, Arbeit und Bildung,
Frauenpolitik, Mitbestimmung, EU-Integration - das sind einige der Themen, mit denen 
sich WISO bereits intensiv auseinander gesetzt hat.

WISO richtet sich an BetriebsrätInnen, GewerkschafterInnen, WissenschafterInnen,
StudentInnen, Aktive in Verbänden, Kammern, Parteien und Institutionen sowie an alle, die
Interesse an Arbeitnehmerfragen haben.

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Preise:* Jahresabonnement EUR 22,00 (Ausland EUR 28,00)
 Studenten mit Inskriptionsnachweis EUR 13,00
 Einzelausgabe EUR 7,00 (Ausland EUR 12,00)

(* Stand 2005 - Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage unter www.isw-linz.at)

Wir laden Sie ein, kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen ein WISO-Probeexemplar zu
bestellen. Natürlich kàönnen Sie auch gerne das WISO-Jahresabonnement anfordern.

Informationen zum ISW und zu unseren Publikationen - inklusive Bestellmöglichkeit - finden 
Sie unter www.isw-linz.at.  


mailto:wiso@akooe.at
http://www.isw-linz.at/
http://www.isw-linz.at/
http://www.isw-linz.at/
http://www.isw-linz.at/



